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RS OGH 1978/10/30 Bkd33/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1978

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Der Rechtsanwalt, der sich in einer von ihm formulierten "Honorarvereinbarung - Zahlungsverp7ichtung" den Verzicht

auf die Einrede des Irrtums und der Verletzung über die Hälfte des gemeinen Wertes zusichern läßt, begeht das

Disziplinarvergehen der Verletzung des Ansehens des Standes.
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